
in Zusammenhang stehen. Der Staatsanwalt hat daher 
bei Straftaten von geringer Gesellschaftsgefährlichkeit 
(insbesondere fahrlässige Gefährdungsdelikte, fahrläs
sige Brandstiftung und fahrlässige Körperverletzung), 
unter Beachtung der entsprechenden Voraussetzungen, 
die Sache an die Konfliktkommission zu übergeben. Die 
Abgabe von Straftaten an die Arbeitsschutzinspektionen 
oder andere Organe zur Durchführung eines Ordnungs- 
Strafverfahrens ist ungesetzlich.
Die Übergabe einer Strafsache an die Konfliktkommis
sion ist mit einer direkten Anleitung zu verbinden. Der 
Staatsanwalt darf das Verfahren nicht mit der schrift
lich begründeten Ubergabeverfügung als erledigt an-

selien; auch die Kontrolle des Konfliktkommissions
beschlusses allein genügt nicht. Seine Aufmerksamkeit 
muß vom Zeitpunkt der Übergabe an dem gesamten 
weiteren Ablauf gelten, damit er die Konfliktkommis
sion ggf. rechtzeitig beraten und unterstützen kann.
Es soll abschließend noch darauf hingewiesen werden, 
daß der größte Teil der Verletzungen der Bestimmun
gen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes auf Ord- 
nungs- und Disziplinwidrigkeiten zurückzu führen ist 
und daß es audi künftig keinesfalls zu einer Kriminali
sierung des Arbeitsschutzes kommen darf. Strafbare 
Verstöße müssen jedoch aufgeklärt und mit der Kraft 
der gesamten Gesellschaft überwunden werden.

PETER GÄSE, Staatsanwalt beim Staatsanwalt des Stadtkreises Jena

Stärkere Einbeziehung der Konfliktkommissionen 
in den Kampf gegen Verletzungen des Arbeitsschutzes

In den letzten Monaten' wurde in der „Neuen Justiz“ 
wiederholt zur Tätigkeit der Rechtspflegeorgane auf 
dem Gebiete des Gesundheits- und Arbeitsschutzes Stel
lung genommen1. Die bisherigen Arbeitsergebnisse der 
Rechtspflegeorgane können auf diesem Gebiet nicht be
friedigen. Die Aufgabe der Gerichte besteht darin, 
durch eine gesellschaftlich wirksame Rechtsprechung 
den Gesundheits- und Arbeitsschutz noch stärker als 
Kraft zur Entfaltung der Produktivkräfte wirksam 
werden zu lassen.
Staatsanwälte vertreten noch häufig die Meinung, daß 
sämtliche Verstöße gegen die Arbeitsschutzbestimmun
gen grundsätzlich in das Aufgabengebiet der Arbeits
schutzinspektionen fallen. Dabei prüfen sie nicht, ob es 
sich um Fälle der Kriminalität oder um Ordnungs
widrigkeiten handelt.
Begünstigt wurde diese Auffassung durch die Bestim
mungen der §§ 40, 44 und 45 der aufgehobenen Ver
ordnung zum Schutze der Arbeitskraft vom 25. Oktober 
1951, die keinen prinzipiellen Unterschied zwischen 
Straftat und Ordnungswidrigkeit machten, sondern 
lediglich auf die Schwere des Verstoßes abstellten.
Die Frage der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 
wird deshalb auch heute noch in den meisten Fällen 
nicht auf der Grundlage des gesetzlichen Tatbestandes 
nach § 31 der VO zur Erhaltung und Förderung der 
Gesundheit' der Werktätigen im Betrieb — Arbeits- 
schutzveror3nung — vom 22. September 1962 (GBl. II
S. 703) entschieden, sondern nach den eingetretenen Fol
gen, wie z. B. Tod einer oder mehrerer Personen, 
schwere Verletzungen oder schwerer Sachschaden. Eine 
solche Praxis führt dazu, daß den Arbeitsschutzinspek
tionen als gewerkschaftlichen Kontrollorganen in un
gesetzlicher Weise die Bekämpfung von Straftaten über
tragen wird, während die Tätigkeit der Rechtspflege
organe und die mobilisierende Rolle des Strafrechts 
eingeschränkt werden. Das spiegelt sich u. a. auch darin 
wider, daß im Jahre 1963 im Bezirk Gera nur wenige 
Ermittlungsverfahren wegen Verletzungen von Arbeits
schutzbestimmungen eingeleitet wurden, obwohl einige 
tausend Betriebsunfälle zu verzeichnen waren. 
Natürlich wird die Nichtbeachtung des qualitativen 
Unterschiedes zwischen den §§ 31 und 32 der neuen 
ASchVO durch eine Reihe von Faktoren begünstigt. 
Diese bestehen in erster Linie in der ökonomischen und 
technischen Kompliziertheit von Verstößen gegen den 
Arbeitsschutz und den noch mangelhaften Kenntnissen 
der Mitarbeiter der Rechtspflegeorgane auf diesem Ge-

l Insbesondere NJ 1963 S. 641 ff., 661 ff., NJ 1964 s. 4 ff., 24 ff.

biet. Außerdem spielen diese Fragen, insbesondere die 
Anwendung der §§ 31 und 32 ASchVO, bisher sowohl 
im Bereich der Staatsanwaltschaft als auch der Volks
polizei im Bezirk Gera eine untergeordnete Rolle.
Auch für die Rechtsverletzungen nach § 31 ASchVO gel
ten die Bestimmungen der §§ 158a, 164a und 174a 
StPO, wonach geringfügige, in der Regel erstmalig be
gangene Straftaten an die Konfliktkommissionen zu 
übergeben sind, wenn der entstandene Schaden gering
fügig und die Schuld des Täters gering' ist, der Sach
verhalt aufgeklärt und einfach ist und der Beschuldigte 
seine Straftat zugibt.
Bereits im Rechtspflegeerlaß des Staatsrates wird 
darauf hingewiesen, daß die Konfliktkommissionen auch 
für Vergehe0 gegen die Bestimmungen über den Ar- 
beits- und Gesundheitsschutz zuständig sind. Aber nur 
wenige Straftaten i. S. des § 31 ASchVO werden vom 
Untersuchungsorgan, von der Staatsanwaltschaft oder 
vom Gericht den Konfliktkommissionen zur Behand
lung übertragen. Im Bezirk Gera waren es im Jahre 
1963 nur insgesamt acht Fälle.
Diese Tatsache beruht weniger auf Engherzigkeit bei 
der Übergabe solcher Sachen an die Konfliktkommis
sionen, sondern oft auf einer ungesetzlich vorgenom
menen Beschränkung des § 31 ASchVO auf schuldhafte 
Verletzungen der Arbeitsschutzbestimmungen, die zu 
schweren Folgen führten.
Aber je exakter die Rechtspflegeorgane zwischen Ord
nungswidrigkeiten und Straftaten differenzieren, desto 
mehr werden die Übergaben an die Konfliktkommis
sionen ansteigen, da ein erheblicher Teil der Verlet
zungen des § 31 ASchVO geringfügige Straftaten sind. 
Trotz der dargelegten Mängel lassen sich bereits einige 
Erfahrungen für die Übergabe dieser Straftaten an die 
Konfliktkommissionen darlegen.
Voraussetzungen für die Übergabe
Die grundlegende Voraussetzung besteht in der gerin
gen Schädlichkeit der Straftat und ihrer Folgen und in 
einer geringen Schuld des Täters. Diese objektiven und 
subjektiven Faktoren bilden eine untrennbare Einheit; 
keine Seite darf überbetont werden.
Unter der Schädlichkeit der Straftat und ihrer Folgen 
versteht man generell den eingetretenen volkswirt
schaftlichen Schaden, den hervorgerufenen Gefahren
zustand und den materiellen, in Geld ausdrückbaren 
Schaden. In dieser Form ist der Grundsatz aber auf 
Verstöße gegen den Arbeitsschutz nicht anwendbar. 
Volkswirtschaftliche oder andere materielle Schädigun
gen bzw. Gefährdungen werden vom Tatbestand des
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